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I.

2055
Verkehrssicherheitsarbeit 

der Polizei Nordrhein-Westfalen
RdErl. d. Innenministeriums – 41-61.02.01-3 –

v. 19. 10. 2009

1
Allgemeines

Die Verkehrssicherheitsarbeit umfasst präventive, re-
pressive und öffentlichkeitswirksame Maßnahmen zur 
Förderung regelkonformen Verhaltens von Verkehrsteil-
nehmern. Eine Kombination dieser Handlungsfelder 
lässt die größte Wirkung erwarten.

2
Verkehrsunfallprävention
2.1 
Ziele
Im Rahmen der Verkehrsunfallprävention sind insbeson-
dere nachstehende Ziele zu verfolgen:

–  Reduzierung von Verkehrsunfällen und Minderung der 
Folgen

–  Sensibilisierung für die Gefahren des Straßenverkehrs

–  Förderung normgerechten Verkehrsverhaltens

–  Mitwirkung  an der Beseitigung von Gefahrenstellen

–  Stärkung des Sicherheitsgefühls der Bevölkerung

Dabei sind die Grundsätze der Polizeiarbeit sowie die 
Fachstrategie Verkehrsunfallbekämpfung zu berücksich-
tigen. Verkehrsunfallprävention ist mit der Verkehrsüber-
wachung und der Öffentlichkeitsarbeit zu verzahnen.

2.2
Inhalte 
Verkehrsunfallprävention erfolgt problemorientiert un-
ter Berücksichtigung des örtlichen Unfalllagebildes; sie 
soll zeitnah auf behördenspezifi sche Unfallauffälligkei-
ten reagieren. 

Die Verkehrsunfallprävention wendet sich nach dem 
Prinzip des lebenslangen Lernens an alle Alters- und Ziel-
gruppen, vorrangig an besonders gefährdete Verkehrsteil-
nehmer. Sie soll das Bewusstsein für Verantwortung im 
Straßenverkehr schärfen, positive Verhaltensmuster auf-
zeigen und rücksichtsvolles Verhalten fördern. 

Ein Bestandteil der Verkehrsunfallprävention ist die 
Verkehrserziehung. Diese ist vorrangig Aufgabe von 
Erziehungsberechtigten, Kindertageseinrichtungen und 
Schulen; dabei werden sie von der Polizei Nordrhein-
Westfalen unterstützt.

Entscheidend für die Nachhaltigkeit der Verkehrsunfall-
prävention ist darüber hinaus eine enge Kooperation 
zwischen Polizei und anderen Trägern der Verkehrssi-
cherheitsarbeit, wie beispielsweise Kommunen, Ver-
kehrswachten und Verbänden. Sie informiert diese über 
erkannte Verkehrsunfallphänomene, initiiert Präventi-
onsprojekte und wirkt ggf. an diesen mit.

Verkehrsunfallprävention ist behördenintern abzustim-
men; Belange der Kriminalprävention sind zu berück-
sichtigen.

2.3
Zielgruppen
In der Verkehrsunfallprävention sind besonders nachfol-
genden Zielgruppen die im “Handbuch für Verkehrsunfall-
prävention“ (veröffentlicht im Intranet der Polizei Nord-
rhein-Westfalen) beschriebenen Inhalte zu vermitteln:

–  Kinder (0 bis 14 Jahre)

–  Jugendliche (15 bis 17 Jahre)

–  Junge Erwachsene (18 bis 24 Jahre)

–  Erwachsene (25 bis 64 Jahre)

–  Senioren (ab 65 Jahre – „Generation 65+“)

2.4
Aufgaben
2.4.1
Verkehrssicherheitsberater
Verkehrsunfallprävention erfordert pädagogische, me-
thodische und kommunikative Kompetenz. Sie ist in ers-
ter Linie durch besonders geschultes Personal (Verkehrs-
sicherheitsberater) durchzuführen.

2.4.2
Bezirksdienst und andere Organisationseinheiten
Der Bezirksdienst wirkt in der zielgruppenorientierten 
Verkehrsunfallprävention mit. Darüber hinaus sind ver-
kehrsunfallpräventive Aspekte von allen Polizeibeamten 
zu berücksichtigen.

3
Verkehrsüberwachung
3.1
Ziele
Im Rahmen der Verkehrsüberwachung sind insbesondere 
nachstehende Ziele zu verfolgen:

–  Reduzierung von Verkehrsunfällen und Minderung der 
Folgen

–  Förderung normgerechten Verkehrsverhaltens

–  Stärkung des Sicherheitsgefühls der Bevölkerung

Dabei sind die Grundsätze der Polizeiarbeit sowie die 
Fachstrategie Verkehrsunfallbekämpfung zu berücksich-
tigen. Verkehrsüberwachung ist mit der Verkehrsunfall-
prävention und der Öffentlichkeitsarbeit zu verzahnen.

3.2
Inhalte
Die Verkehrsüberwachung umfasst alle Maßnahmen, die 
durch 

–  Überwachung der Befolgung von Verkehrsverhaltens-
regeln

–  Überprüfung der Eignung und Berechtigung zum Füh-
ren von Fahrzeugen

–  Überprüfung des Zustandes von Verkehrsmitteln

zur Verkehrssicherheit beitragen.

Die Verkehrsüberwachung hat sich an der Unfallent-
wicklung, insbesondere an Unfällen mit schweren Fol-
gen, auszurichten. Dabei sind die Fachstrategie Ver-
kehrsunfallbekämpfung sowie die Problemfelder des be-
hördenspezifi schen Verkehrsunfalllagebildes und die Be-
kämpfung der Hauptunfallursachen handlungsleitend.

Als Hauptunfallursachen gelten:

–  nicht angepasste Geschwindigkeit oder Überschreiten 
der zulässigen Höchstgeschwindigkeit

–  Teilnahme am Straßenverkehr unter Einfl uss von Al-
kohol und/oder Drogen 

–  Nichtbeachten der Vorfahrt oder des Vorranges

–  Fehler beim Abbiegen

–  ungenügender Sicherheitsabstand 

–  Fehler beim Überholen oder Fahrstreifenwechsel

–  falsches Verhalten von und gegenüber Fußgängern, 
Fahrradfahrern sowie motorisierten Zweiradfahrern

3.3
Einschreiten nach Verkehrsverstößen
Bei erkannten Verkehrsverstößen ist konsequent einzu-
schreiten. Verkehrsteilnehmer sind nach einem Verstoß 
grundsätzlich anzuhalten und über die mit dem Fehlver-
halten verbundenen Gefahren aufzuklären. Hierdurch 
soll das Verständnis für die Beachtung von Verkehrsre-
geln gefördert werden.

Verbunden mit der Ansprache der Verkehrsteilnehmer 
ist eine ganzheitliche Kontrolle von Fahrzeugführer und 
Fahrzeug durchzuführen.

Gegen Verstöße im ruhenden Verkehr ist insbesondere 
dort einzuschreiten, wo Gefährdungen oder Behinderun-
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gen vorliegen. Die Zuständigkeit der Ordnungsbehörden 
bleibt unberührt.

3.4
Durchführung
3.4.1
Aufstellen von Polizeifahrzeugen
Im öffentlichen Verkehrsraum dürfen Polizeifahrzeuge 
zur Verkehrsüberwachung unter Inanspruchnahme von 
Sonderrechten auch außerhalb der Fahrbahn aufgestellt 
werden. Auf privaten Verkehrsfl ächen sind entgegenste-
hende Interessen des Grundstückseigentümers zu beach-
ten.

Auf Autobahnen und autobahnähnlich ausgebauten 
Straßen sind Polizeifahrzeuge, die im Rahmen der Ver-
kehrsüberwachung eingesetzt werden, grundsätzlich au-
ßerhalb von Fahrbahnen und Seitenstreifen aufzustellen. 

3.4.2.
Anhalten von Verkehrsteilnehmern
Das Anhalten hat unter Berücksichtigung der Sicherheit 
aller Verkehrsteilnehmer zu erfolgen. Bei schlechten 
Straßen-, Witterungs- oder Sichtverhältnissen ist beson-
dere Vorsicht geboten.

Haltezeichen sind rechtzeitig und deutlich zu geben; sie 
müssen zweifelsfrei als polizeiliche Weisung erkennbar 
sein.

Auf Autobahnen und autobahnähnlich ausgebauten 
Straßen sind Verkehrsteilnehmer grundsätzlich außer-
halb der Fahrbahnen und Seitenstreifen anzuhalten. So-
weit möglich, sind Park- oder Rastplätze zu nutzen.

3.4.3
Verkehrskontrollen
Verkehrskontrollen sollen möglichst außerhalb des fl ie-
ßenden Verkehrs durchgeführt werden. Müssen Teile der 
Straße in Anspruch genommen werden, sind Kontrollen 
grundsätzlich auf Seitenstreifen oder auf der äußeren 
rechten Fahrbahnseite durchzuführen; auf Autobahnen 
und autobahnähnlich ausgebauten Straßen sind Park- 
und Rastplätze, Parallelfahrbahnen in Knoten, An-
schlussstellen oder andere geeignete Verkehrsanlagen zu 
nutzen. Kontrollstellen sind ausreichend kenntlich zu 
machen, zu sichern und bei Dunkelheit ggf. auszuleuch-
ten. Erfordert die Verkehrssituation eine entsprechende 
Beschilderung (z. B. auf Autobahnen), ist grundsätzlich 
die Anordnung der Straßenverkehrsbehörde einzuholen. 
Bei Bedarf sind die Straßenbaulastträger zu bitten, Ver-
kehrszeichen zur Verfügung zu stellen.

Fahrzeuge exterritorialer Personen, der Bundeswehr, der 
Stationierungsstreitkräfte, des Zolldienstes, der Feuer-
wehr, des Krankentransportdienstes oder anderer Hilfs-
dienste sowie der Polizei sind nur aus konkretem Anlass 
anzuhalten und zu kontrollieren.

Kraftomnibusse im Linienverkehr einschließlich Sonder-
formen des Linienverkehrs sind möglichst nur an Aus-
gangs- oder Endpunkten zu überprüfen. 

3.4.4
Überprüfung von Fahrzeugführern
Die Überprüfung von Fahrzeugführern soll sich insbe-
sondere auf Berechtigung und Eignung zum Führen von 
Fahrzeugen sowie auf die Einhaltung von Verhaltensre-
geln beziehen (z. B. Fahrerlaubnis, Alkohol- oder Dro-
genbeeinfl ussung, Gurtpfl icht). 

Das Fahrpersonal des gewerblichen Personen- und Gü-
terverkehrs ist ergänzend hinsichtlich spezifi scher Ver-
stöße zu überprüfen (z. B. Berechtigungen, Sozialvor-
schriften).

Behaupten Fahrzeugführer, personen- oder fahrzeugbe-
zogene Dokumente, zu deren Mitführen und Aushändi-
gen sie verpfl ichtet sind, vergessen bzw. verloren zu ha-
ben oder geben sie den Diebstahl dieser Dokumente an, 
sind im Interesse des Betroffenen Überprüfungen mög-
lichst bereits an Ort und Stelle durchzuführen.

3.4.5
Überprüfung von Fahrzeugen
Die Überprüfung von Fahrzeugen soll sich insbesondere 
auf solche Mängel beziehen, durch die die Verkehrssi-

cherheit beeinträchtigt werden kann (z. B. Bereifung, 
Bremsen, Beleuchtung, Ladungssicherung). 

Fahrzeuge des gewerblichen Personen- und Güterver-
kehrs sind ergänzend hinsichtlich spezifi scher Verstöße zu 
überprüfen (z. B. Berechtigungen, Gefahrgutvorschriften).

Bei Fahrzeugmängeln ist darauf hinzuwirken, dass der 
vorschriftswidrige Zustand unverzüglich behoben wird. 
Sind technische Mängel, die die Verkehrssicherheit we-
sentlich beeinträchtigen, nicht an Ort und Stelle zu be-
seitigen, ist dafür zu sorgen, dass das Fahrzeug mit der 
gebotenen Sorgfalt auf kürzestem Wege aus dem Verkehr 
gebracht wird. Bei verkehrsunsicheren Fahrzeugen ist 
die Weiterfahrt zu untersagen. 

3.4.6
Kontrollbericht und Kontrollbescheinigung
3.4.6.1 
Kontrollbericht
Wird Betroffenen nach Einzelfallprüfung die Weiterfahrt 
ohne erforderliche Berechtigungsnachweise gestattet, ist 
der Vordruck „Kontrollbericht“ auszustellen. Dem Fahr-
zeugführer ist die Durchschrift auszuhändigen; die Erst-
schrift verbleibt bei der Polizei.

Ist die Beseitigung von Fahrzeugmängeln nicht sofort 
möglich, ist der Vordruck „Kontrollbericht“ auszustel-
len. Dem Fahrzeugführer ist die Durchschrift auszuhän-
digen. Die Erstschrift ist der Straßenverkehrsbehörde 
des Zulassungsbereiches zuzuleiten.

Mit dem Kontrollbericht ist der Straßenverkehrsbehörde 
und dem Betroffenen vorzuschlagen, in welcher Weise 
die Mängelbeseitigung überprüft und bescheinigt werden 
soll. Bei ungültigen Prüfplaketten, erloschener Betriebs-
erlaubnis oder erheblichen Fahrzeugmängeln ist eine 
Überprüfung des Fahrzeugs durch einen amtlich aner-
kannten Sachverständigen, einen Prüfer für den Kraft-
fahrzeugverkehr oder eine amtlich anerkannte Überwa-
chungsorganisation vorzusehen.

In allen anderen Fällen genügt es, wenn die Mängelbe-
seitigung durch eine von einem Ingenieur oder Meister 
geleitete Kraftfahrzeug-, Elektro-, Vulkanisier- bzw. 
Landmaschinenwerkstatt oder durch eine Polizeidienst-
stelle bestätigt wird. Die Bestätigung durch eine Polizei-
dienststelle soll nur dann erfolgen, wenn die Mängelbe-
seitigung durch einfache Inaugenscheinnahme ohne 
technische Hilfsmittel feststellbar ist.

3.4.6.2 
Kontrollbescheinigung/EU-Straßenkontrollformular
Nach Verkehrskontrollen ist Fahrzeugführern auf Ver-
langen eine Kontrollbescheinigung auszuhändigen. Kon-
trollbescheinigungen sind bei weiteren Kontrollen bis zu 
24 Stunden grundsätzlich anzuerkennen. Weisen Fahr-
zeugführer eine derartige Bescheinigung vor, kann sich 
die Überprüfung auf Verkehrstüchtigkeit und Fahrer-
laubnis beschränken. Eine nochmalige Überprüfung des 
Fahrzeuges ist nur dann vorzunehmen, wenn hierzu ein 
konkreter Anlass besteht.

Nach Kontrollen im grenzüberschreitenden gewerbli-
chen Personen- und Güterverkehr bzgl. der Einhaltung 
der EG-Sozialvorschriften, bei denen Sanktionen ver-
hängt wurden, ist dem Fahrzeugführer zur Vermeidung 
von Doppelbestrafung im Ausland das EU-Straßenkont-
rollformular auszuhändigen.

3.5
Technische Verkehrsüberwachung
3.5.1
Allgemeines
Für die beweissichere Verkehrsüberwachung ist nur 
technisches Gerät zu verwenden, welches zugelassen ist 
und über eine gültige Eichung verfügt. Es ist nur ge-
schultes Personal einzusetzen. Fahrzeugführer und Be-
dienkraft von Videofahrzeugen müssen darüber hinaus 
einsatzspezifi sch fortgebildet sein.

Die für die Verkehrsüberwachungsgeräte aktuellen Her-
stellerangaben (Bedienungsanleitungen) sowie die in den 
Zulassungsscheinen der Physikalisch-Technischen Bun-
desanstalt gemachten Vorgaben (z. B. Toleranzwerte) 
sind zu beachten.
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An Örtlichkeiten, an denen ein Anhalten nach Verkehrs-
verstößen, z. B. auf Autobahnen oder  autobahnähnlich 
ausgebauten Straßen, nicht durchgeführt werden kann, 
ist stets eine Frontalaufnahme zu fertigen. In allen ande-
ren Fällen ist eine Bildaufzeichnung zur Fahreridentifi -
zierung nicht erforderlich.

Im Rahmen der Verkehrsüberwachung mittels Videover-
fahren ist eine permanente Aufzeichnung personenbezo-
gener Daten, etwa im Rahmen einer automatisierten Er-
fassung zur späteren Einzelauswertung, nicht zulässig. 
Grundlage für die Verfolgung und Ahndung einer durch 
Videoaufzeichnung dokumentierten Verkehrsordnungs-
widrigkeit oder Straftat ist das Vorliegen eines konkre-
ten Tatverdachts. Erst wenn dieser Tatverdacht gegeben 
ist, darf die Erhebung und Speicherung personenbezoge-
ner Daten erfolgen.

Die Geschwindigkeitsüberwachung soll vorrangig an 
Unfallhäufungsstellen und auf Unfallhäufungsstrecken 
sowie in schutzwürdigen Zonen (z. B. an Kindertages-
stätten, Schulen, Seniorenheimen) erfolgen. Einsatzorte 
und -zeiten sind zwischen Polizei und Ordnungsbehör-
den abzustimmen.

Verbleibt bei Geschwindigkeitsmessungen nach Abzug 
der Toleranzwerte eine Überschreitung der zulässigen 
Höchstgeschwindigkeit von nicht mehr als 5 km/h, so ist 
von einer Verfolgung abzusehen.

Bei Schrittgeschwindigkeit ist von 10 km/h als zulässige 
Höchstgeschwindigkeit auszugehen. Die Einhaltung der 
Schrittgeschwindigkeit darf durch Polizeibeamte auch 
ohne Nutzung technischer Verfahren festgestellt werden, 
sofern der Tatbestand keine Nennung eines konkreten 
Überschreitungswertes erfordert.

3.5.2
Einsatz von Videofahrzeugen 
Der Einsatz von Videofahrzeugen ermöglicht es, Ver-
kehrsverstöße im fl ießenden Verkehr beweissicher fest-
zustellen und zu dokumentieren. Er dient vor allem der 
Verfolgung schwerwiegender Verkehrsverstöße. Das 
Fehlverhalten ist aufzuzeichnen, die für den Überwa-
chungsvorgang wesentlichen Beobachtungen sind zu do-
kumentieren. Dem Beschuldigten/Betroffenen soll vor 
Ort die Möglichkeit gegeben werden, sich die Aufzeich-
nung anzusehen.

Bei Ende des Einsatzes sind die als Beweismittel not-
wendigen Sequenzen getrennt nach Straftaten und Ord-
nungswidrigkeiten unter Beachtung der datenschutz-
rechtlichen Bestimmungen auf Datenträgern zu archi-
vieren. Die Löschung der Aufzeichnungen erfolgt, wenn 
diese als Beweismittel nicht mehr erforderlich sind, spä-
testens jedoch zum Zeitpunkt der Vernichtung zugehöri-
ger Akten. Alle sonstigen Bilddaten sind nach Ende des 
Einsatzes vom Aufnahmemedium zu löschen. 

3.5.3
Geschwindigkeitsmessung durch Nachfahren (außer in 
den Fällen zu 3.5.2)
Bei Geschwindigkeitsmessungen durch Nachfahren ist 
wie folgt zu verfahren: Die Messstrecke muss bei abgele-
senen Geschwindigkeiten bis 90 km/h mindestens 400 m, 
bei Geschwindigkeiten von mehr als 90 km/h mindestens 
500 m betragen. Während der Vergleichsfahrt ist ein – 
der Geschwindigkeit angepasster – annähernd gleicher 
Sicherheitsabstand und dauerhafter Sichtkontakt zum 
vorausfahrenden Fahrzeug zu halten. Dieser Abstand 
darf sich vergrößern, aber nicht verringern. 

Wird eine Geschwindigkeitsmessung durch Nachfahren 
durchgeführt, sind von dem abgelesenen Tachometer-
wert 20 % als Sicherheitsabschlag abzuziehen. Dezimale 
sind dabei zu Gunsten des Betroffenen auf einen vollen 
Wert zu runden.

3.5.4
Feststellung von Geschwindigkeitsverstößen anhand 
technischer Aufzeichnungen
Technische Aufzeichnungen von Fahrzeugen, die mit 
Kontrollgeräten ausgerüstet sind, können zur Geschwin-
digkeitskontrolle herangezogen werden. Von der aufge-
zeichneten Geschwindigkeit sind 6 km/h zugunsten des 
Betroffenen abzuziehen.

Führen die Auswertungen zum Ergebnis, dass die zuläs-
sige Höchstgeschwindigkeit überschritten wurde und der 
Verstoß vor Ort nicht mit einem Verwarnungsgeld abge-
schlossen werden kann, sind technische Aufzeichnungen 
als Beweismittel sicherzustellen, sofern die Daten nicht 
anders gesichert werden können. Dem Fahrzeugführer 
ist die Sicherstellung zu bescheinigen.

3.5.5
Überprüfung zulässiger Gewichte und Lasten
Kontrollwägungen dienen der Verkehrssicherheit und 
sind insbesondere dann durchzuführen, wenn Anhalts-
punkte dafür vorliegen, dass die zulässigen Gewichte 
und Lasten überschritten sind. Einzelheiten zum Ver-
wiegen von Fahrzeugen werden mit gesondertem Erlass 
geregelt.

4
Öffentlichkeitsarbeit
Öffentlichkeitsarbeit beeinfl usst das Verhalten von Ver-
kehrsteilnehmern und trägt zur Verbesserung der Ver-
kehrssicherheit bei.

Ein zentraler Ansatz der Öffentlichkeitsarbeit ist, die 
schwerwiegenden Folgen von Verkehrsunfällen sowie die 
Maßnahmen der Polizei zur Verkehrsüberwachung be-
wusst zu machen. In diesem Zusammenhang wird über 
Unfallursachen, häufi ge Fehlverhaltensweisen sowie Un-
fallrisiken informiert. Darüber hinaus werden Gefahren 
reduzierende Verhaltensweisen vermittelt und Beratun-
gen hinsichtlich Ausrüstung und Ausstattung angeboten, 
die die Sicherheit im Straßenverkehr erhöhen sollen. 

Besondere Maßnahmen und Aktionen der Verkehrsun-
fallprävention und der Verkehrsüberwachung sollten 
durch Öffentlichkeitsarbeit begleitet werden.

Das Innenministerium Nordrhein-Westfalen behält sich 
die öffentliche Bekanntgabe von landesweiten Aktionen 
und entsprechenden Ergebnissen, z. B. Kontrollen zum 
Jahreswechsel und zu Karneval sowie anderer landes-, 
bundes- oder europaweiter Kontrollen, vor.

5 
Mitwirkung bei der sicheren Gestaltung des Verkehrs-
raums
An der Gestaltung des Verkehrsraums wird die Polizei 
als “Träger öffentlicher Belange“ beteiligt.

Sie hat den Verkehrsraum zu beobachten und die Stra-
ßenverkehrsbehörden bzw. Straßenbaulastträger über 
Zustände oder Mängel zu unterrichten, die deren Tätig-
werden erfordern. Hinweise auf Mängel im Straßenraum 
sind entgegenzunehmen und an zuständige Stellen wei-
terzuleiten.

Die Mitwirkung der Polizei bei der Erkennung und Be-
seitigung von Unfallhäufungsstellen/-strecken richtet 
sich nach den hierzu geltenden Richtlinien.

6
Beratungsstelle für Verkehrssicherheit
Die Beratungsstelle für Verkehrssicherheit beim Landes-
amt für Zentrale Polizeiliche Dienste Nordrhein-Westfa-
len sammelt und bewertet Informationen, die für die po-
lizeiliche Verkehrssicherheitsarbeit von Bedeutung sind, 
und beantwortet fachliche Fragen. Sie stellt Polizeibe-
hörden Erkenntnisse und Materialien in geeigneter Weise 
zur Verfügung. Die Kreispolizeibehörden übersenden ihr 
eigene Medien und Konzepte der Verkehrssicherheitsar-
beit.

7
Vordrucke
Kontrollberichte und Kontrollbescheinigungen werden 
zentral beschafft. Der Jahresbedarf ist dem Landesamt 
für Zentrale Polizeiliche Dienste Nordrhein-Westfalen 
zum 1. 1. eines jeden Jahres unmittelbar mitzuteilen; 
Fehlanzeige ist erforderlich.

Die landeseinheitlichen Messprotokolle sind dem Be-
standsverzeichnis der Vordruckkommission der Polizei 
Nordrhein-Westfalen zu entnehmen. 
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8
Schlussbestimmungen
Im Interesse der Lesbarkeit dieses Erlasses wird nur eine 
Sprachform verwandt, wenn der jeweilige Begriff in an-
zuwendenden Rechtsvorschriften in dieser Form üblich 
ist.

Dieser Runderlass ergeht im Einvernehmen mit dem Mi-
nisterium für Bauen und Verkehr des Landes Nordrhein-
Westfalen, dem Ministerium für Arbeit, Gesundheit und 
Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen, dem Ministe-
rium für Schule und Weiterbildung des Landes Nord-
rhein-Westfalen und dem Justizministerium des Landes 
Nordrhein-Westfalen.

Der RdErl. v. 22. 5. 1996 (SMBl. NRW. 2055) „Verkehrs-
sicherheitsarbeit der Polizei Nordrhein-Westfalen“ wird 
aufgehoben.

– MBl. NRW. 2009 S. 502

632
Jahresabschluss

für die Haushaltsjahre ab 2009
– Landeshaushalt –

RdErl. d. Finanzministeriums – I C 1-0071-25.1
v. 21. 10. 2009

Für den Jahresabschluss der Haushaltsjahre ab 2009 be-
stimme ich, soweit erforderlich im Einvernehmen mit 
dem Innenministerium und dem Landesrechnungshof:

1
Defi nitionen

1.1
Das abzuschließende Haushaltsjahr wird in den nachfol-
genden Terminangaben als „Haushaltsjahr“ bezeichnet.

1.2
Das dem abzuschließenden Haushaltsjahr nachfolgende 
Jahr wird in den Terminangaben mit „Folgejahr“ be-
zeichnet.

1.3
Keine Arbeitstage im Sinne dieses Erlasses sind der 
24. 12. und der 31. 12. 

2
Abschluss der Kassenbücher
2.1
Die Kassenbücher für das Haushaltsjahr sind abzu-
schließen

2.1.1
bei den Landeskassen Düsseldorf und Köln sowie bei der 
Oberjustizkasse Hamm

am 5. Arbeitstag des Folgejahres,

2.1.2
bei den anderen Landeskassen sowie bei den Kassen der 
Kreise, der kreisfreien Städte und des Landschaftsver-
bandes Rheinland, die wegen der Wahrnehmung von 
Kassenaufgaben für das Land als Landeskassen gelten,

am letzten Arbeitstag des Haushaltsjahres,

2.1.3
bei der Landeshauptkasse aufgrund meiner besonderen 
Mitteilung.

2.2
Das Offenhalten der Bücher bei den in Nummer 2.1.1 auf-
geführten Kassen zwischen dem letzten Arbeitstag des 
Haushaltsjahres und dem 5. Arbeitstag des Folgejahres 
dient ausschließlich der Durchbuchung der kassenmäßi-
gen Abschlussergebnisse und der Ausführung von Berich-
tigungsbuchungen nach Nummer 6.1 und Nummer 6.2.

T.

T.

2.3

Die Landeshauptkasse darf nicht für Zahlungen in An-
spruch genommen werden, deren Leistung durch die zu-
ständigen Landeskassen nach dem letzten Arbeitstag des 
Haushaltsjahres nicht mehr möglich war (Nummer 4).

3
Annahme von Kassenanordnungen
3.1
Annahme- und Auszahlungsanordnungen sowie Ände-
rungsanordnungen für Umbuchungen für das Haushalts-
jahr sind anzunehmen

3.1.1
von den Landeskassen

bis zum drittletzten Arbeitstag des Haushaltsjahres,

3.1.2
von der Landeshauptkasse

bis zum 5. Arbeitstag des Folgejahres,

jedoch mit der Einschränkung, dass sie Anordnungen 
über Personalausgaben und Sächliche 

Verwaltungsausgaben nur bis zum letzten Arbeitstag des 
Haushaltsjahres anzunehmen hat.

3.2
Mit Rücksicht auf die Weihnachtsfeiertage und auf den 
zum Jahresende ohnehin stark anwachsenden Arbeitsan-
fall sind Kassenanordnungen für das auslaufende Haus-
haltsjahr den Kassen Zug um Zug, möglichst schon bis 
Mitte Dezember des Haushaltsjahres, zuzuleiten. Ich 
weise darauf hin, dass in Kassenanordnungen, die im 
HKR-Verfahren des Landes erteilt werden, zwischen 
dem 1. Dezember des Haushaltsjahres und dem 31. Ja-
nuar des Folgejahres die Angabe des für die Buchung 
maßgeblichen Haushaltsjahres obligatorisch ist.

3.3
In ganz besonderen Ausnahmefällen können die Lan-
deskassen, die nicht im HKR-Verfahren arbeiten, bei 
Einvernehmen zwischen den Leiterinnen oder Leitern 
der anordnenden Stellen und den Kassenleiterinnen 
oder den Kassenleitern Auszahlungsanordnungen und 
Änderungsanordnungen für Umbuchungen für das 
Haushaltsjahr abweichend von Nummer 3.1.1 auch 
noch nach dem drittletzten Arbeitstag des Haushalts-
jahres annehmen.

3.3.1
Im HKR-Verfahren können Kassenanordnungen für das 
Haushaltsjahr von den Landeskassen Düsseldorf und 
Köln sowie von der Oberjustizkasse Hamm bis zum vor-
letzten Arbeitstag des Haushaltsjahres angenommen und 
erfasst werden. Kassenanordnungen, die im Rechenlauf 
für diesen Tag zurückgewiesen werden, können nur noch 
am letzten Arbeitstag des Haushaltsjahres zum Zwecke 
der Korrektur erfasst werden. Für Dienststellen, denen 
die Erfassung der Kassenanordnungen im HKR-Verfah-
ren übertragen worden ist, gilt die vorstehende Regelung 
entsprechend. Nach dem letzten Arbeitstag des Haus-
haltsjahres werden Zahlungsanordnungen, die das abzu-
schließende Haushaltsjahr tragen und über das Zentrale 
Auszahlungsverfahren abgewickelt werden sollen, pro-
grammgesteuert zurückgewiesen.

3.3.2
Für die Dienststellen, die ihre Kassenanordnungen den 
Landeskassen Düsseldorf und Köln oder der Oberjustiz-
kasse Hamm erteilen, mit dem Verfahren HKR-TV arbei-
ten und den Inhalt der von ihnen erteilten Kassenanord-
nungen als Datensätze per Datenfernübertragung 
übermitteln, gilt Nummer 3.3.1 entsprechend. Die Über-
mittlung von Datensätzen für Zahlungsanordnungen, die 
das Haushaltsjahr betreffen, ist nach dem letzten Ar-
beitstag des Haushaltsjahres nicht mehr gestattet.

3.3.3
Für die obersten Landesbehörden ist unter der Ein-
schränkung der Nummer 3.1.2 der 5. Arbeitstag des Fol-
gesjahres der letzte Tag für die Übermittlung von Daten-
sätzen für das Haushaltsjahr aus dem Verfahren HKR-
TV. Eine Regelung über die Annahme von Kassenanord-

T.

T.

T.
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nungen durch die Landeshauptkasse nach dem 5. Ar-
beitstag des Folgejahres behalte ich mir vor.

3.4
Annahmeanordnungen auf Ausgabetitel, die den im 
HKR-Verfahren arbeitenden Kassen erteilt worden, am 
letzten Arbeitstag des Haushaltsjahres aber noch nicht 
durch Zahlung erledigt sind, und bei denen die zugrunde 
liegende Forderung nicht unter Nummer 2 oder Nummer 
3.2.2 VV zu § 35 LHO fällt, müssen von den anordnenden 
Stellen in das neue Haushaltsjahr auf den Titel 119 01 
oder einen besonders vorgesehenen Titel des jeweiligen 
Kapitels umgebucht werden. Die erforderlichen Ände-
rungsanordnungen zum Zwecke der Umbuchung können 
in den Verfahren HKR-TV und M 1® erteilt werden. 
Diese Verfahrensweise hat den Vorteil, dass die aus der 
ursprünglichen Zahlungsanordnung resultierenden Zah-
lungsfristen – anders als bei der Stornierung und Ertei-
lung einer neuen Annahmeanordnung – bestehen blei-
ben. Dies ist für die Beitreibung von Forderungen von 
besonderer Wichtigkeit. Das Verfahren der Stornierung 
der alten Zahlungsanordnung und der Erteilung einer 
neuen Zahlungsanordnung ist deshalb für die vorge-
nannten Fälle nicht anzuwenden. Die Umbuchungen 
müssen bis spätesten zum 5. Arbeitstag des Folgejahres 
erfolgen. Das Rechenzentrum der Finanzverwaltung 
wird zur Unterstützung der Titelverwalter Listen über 
die bis Mitte Dezember des Haushaltsjahres noch nicht 
erledigten Annahme-Sollstellungen auf Ausgabetiteln 
zur Verfügung stellen. Für die der Landeshauptkasse er-
teilten Annahmeanordnungen auf Ausgabetitel gilt die 
vorstehende Regelung entsprechend, jedoch mit der Ab-
weichung, dass hier der 5. Arbeitstag und der 14. Ar-
beitstag des Folgejahres als Stichtage gelten.

4
Letzter Zahlungstag

Ich bestimme 

den letzten Arbeitstag des Haushaltsjahres

für alle Landeskassen als jeweils letzten Zahlungstag für 
das abzuschließende Haushaltsjahr.

5
Vorlage der Abschlussnachweisungen

5.1
Die Kassen der Kreise und der kreisfreien Städte haben 
ihre Abschlussnachweisungen den für sie jeweils zustän-
digen Landeskassen

bis zum 2. Arbeitstag des Folgejahres

vorzulegen.

5.2
Im Übrigen sind die Abschlussnachweisungen der Lan-
deshauptkasse vorzulegen, und zwar

5.2.1
vom Rechenzentrum der Finanzverwaltung anstelle der 
Landeskassen Düsseldorf und Köln sowie der Oberjus-
tizkasse Hamm

bis zum 8. Arbeitstag des Folgesjahres,

5.2.2
von den anderen Landeskassen

bis zum 4. Arbeitstag des Folgesjahres.

5.3
Für den Zeitraum vom 1. Dezember des Haushaltsjahres 
bis zum Abschluss der Kassenbücher (Nr. 2) ist nur eine 
Abschlussnachweisung zu fertigen.

6
Titelverwechslungen, Buchungen im falschen Haushalts-
jahr

6.1
Titelverwechslungen sind, soweit sie erkannt werden 
und solange die Kassenbücher noch nicht abgeschlossen 
sind, durch Umbuchung zu berichtigen (Nr. 4.2 VV zu 
§ 35 LHO). Dies gilt für Buchungen im falschen Haus-
haltsjahr entsprechend.

T.

T.

T.

T.

6.1.1
Beruht der Fehler auf einer unrichtigen Kassenanord-
nung, so hat die bewirtschaftende Stelle der Kasse eine 
Änderungsanordnung zu erteilen. Beruht er auf einem 
Versehen der Kasse, so hat sie einen kasseninternen Auf-
trag zu erteilen.

6.2
Nach dem Abschluss (Nr. 2) dürfen die Kassen in ihren 
Büchern Änderungen nicht mehr vornehmen. Werden Ti-
telverwechslungen oder Buchungen im falschen Haus-
haltsjahr nach dem Abschluss festgestellt, so sind diese 
in den Büchern der übergeordneten Kasse zu berichti-
gen, solange diese noch nicht abgeschlossen sind.

6.2.1
Ist die Berichtigung durch die Landeshauptkasse durch-
zuführen, so hat ihr die Landeskasse für die Berichti-
gungsbuchung eine Bescheinigung in fünffacher Ausferti-
gung zuzuleiten. Die Landeshauptkasse hat die Berichti-
gung auf einer Ausfertigung der Bescheinigung zu bestäti-
gen und sie der Landeskasse als Beleg zurückzugeben. Die 
Landeshauptkasse hat mich über die in ihren Büchern 
vorzunehmenden Berichtigungsbuchungen zu unterrich-
ten. Sie hat zusätzlich das zuständige Fachministerium zu 
unterrichten, soweit die Berichtigungsbuchungen Bu-
chungsstellen für übertragbare Ausgaben berühren.

6.3
Wegen der Behandlung von Titelverwechslungen, die im 
abgelaufenen Haushaltsjahr wegen Abschlusses der Bü-
cher nicht mehr berichtigt werden konnten, verweise ich 
auf Nummer 4.3 und Nummer 4.4 VV zu § 35 LHO.

6.4
Bei der Feststellung von Titelverwechslungen und Bu-
chungen im falschen Haushaltsjahr, die nicht mehr be-
richtigt werden konnten, ist zu prüfen, ob bei richtiger 
Anordnung und Buchung Haushaltsüberschreitungen 
entstanden wären. Solche Fehler erfüllen objektiv den 
Tatbestand einer Dienstpfl ichtverletzung. Es ist daher 
stets auch die Haftungsfrage zu prüfen.

7
Einnahme- und Ausgabeübersichten, Abschlussergeb-
nisse der Erhebungsstellen in den Finanzämtern, beson-
dere Nachweisungen

7.1
Einnahme- und Ausgabeübersichten

Die zum Jahresabschluss zu erstellenden Einnahme- und 
Ausgabeübersichten (Titelübersichten) sind nach Einzel-
plänen sowie nach Einnahmen und Ausgaben zu trennen. 
Die Kassen der Kreise und der kreisfreien Städte haben 
die Titelübersichten den Abschlussnachweisungen bei-
zufügen. Für die Erstellung und Weiterleitung der Titel-
übersichten der mit der Landeshauptkasse unmittelbar 
abrechnenden Landeskassen gilt Nummer 3 meines 
RdErl. v. 17. 10. 2003 (SMBl. NRW. 632) entsprechend. 
Für die Kasse des Landschaftsverbandes Rheinland, die 
Hauptkasse der Landwirtschaftskammer Nordrhein-
Westfalen und die Amtskasse des Landtags gilt zusätz-
lich mein Erlass vom 24. 6. 1994 (n.v.) - I D 3 – 0071 – 
24.1 –.

7.1.1
In den Titelübersichten sind die Summen aller Titel so 
aufzuführen, wie sie in der Rechnungsnachweisung 
(Nr. 9) erscheinen.

7.1.2
Die Titelübersichten sind wie folgt zu bescheinigen: 
„Rechnerisch richtig, die Übereinstimmung mit dem 
Sachbuch Haushalt wird bescheinigt.“ Abweichend von 
Satz 1 sind Titelübersichten, die auf der Grundlage der 
in automatisierten Buchführungsverfahren gespeicher-
ten Titelergebnisse programmgesteuert erstellt worden 
sind, wie folgt zu bescheinigen: „Die Titelübersicht 
wurde auf der Grundlage der in einem automatisierten 
Buchführungsverfahren gespeicherten Ergebnisse des 
Sachbuchs Haushalt erstellt.“

7.2
Abschlussergebnisse der Erhebungsstellen in den Fi-
nanzämtern
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Die Abschlussergebnisse der in den Erhebungsstellen in 
den Finanzämtern geführten Vorbücher zum Sachbuch 
Haushalt sind der Landeshauptkasse durch das Rechen-
zentrum der Finanzverwaltung

bis zum 3. Arbeitstag des Folgejahres

vorzulegen.

7.3
Schnellmeldeverfahren

Zur Vorwegunterrichtung über das kassenmäßige Ergeb-
nis des abgelaufenen Haushaltsjahres hat das Rechen-
zentrum der Finanzverwaltung die bei den Landeskassen 
Düsseldorf und Köln und der Oberjustizkasse Hamm ge-
buchten Einnahmen und Ausgaben pro Kasse in je einer 
Summe

bis zum 6. Arbeitstag des Folgejahres, 14.00 Uhr,

der Landeshauptkasse mitzuteilen; dabei ist darauf zu 
achten, dass die bei den Kassen der Kreise und kreis-
freien Städte gebuchten Einnahmen und Ausgaben in 
den Ergebnissen der Landeskassen Düsseldorf und Köln 
enthalten sind. Die Landeshauptkasse fasst die ihr nach 
Satz 1 mitgeteilten Ergebnisse, die Ergebnisse aller übri-
gen ihr nachgeordneten Landeskassen, das Ergebnis der 
Kasse des Landschaftsverbandes Rheinland und ihre ei-
genen Ergebnisse nach dem Stand vom 5. Arbeitstag des 
Folgejahres zusammen und teilt mir das Ergebnis unver-
züglich mit. Aus der Mitteilung müssen die Summen der 
Einnahmen und Ausgaben sowie die auf die Landes-
hauptkasse und die auf die der Landeshauptkasse un-
mittelbar nachgeordneten Kassen entfallenden Teilbe-
träge ersichtlich sein.

7.4
Zusammenstellung der Ist-Einnahmen und Ist-Ausgaben
Zur Vorwegunterrichtung über das kassenmäßige Ergeb-
nis, wie es sich unter Berücksichtigung aller bis zum 5. 
Arbeitstag des Folgejahres angenommenen Kassenan-
ordnungen ergibt, übersende ich den obersten Landesbe-
hörden

zum 15. Arbeitstag des Folgejahres

eine auf der Grundlage des Sachbuchs Gesamthaushalt 
der Landeshauptkasse gefertigte Zusammenstellung der 
bei den einzelnen Titeln nachgewiesenen Ist-Einnahmen 
und Ist-Ausgaben. In der Zusammenstellung sind über 
die Titelbezeichnungen und Titelergebnisse hinaus die 
auf die einzelnen Kassen entfallenden Titelergebnisse, 
ferner titelweise die Haushaltsbeträge und die aus dem 
Vorjahr übertragenen Haushaltsreste und Vorgriffe, das 
daraus errechnete Gesamtsoll sowie die aus dem Titeler-
gebnis und dem Gesamtsoll errechneten Mehr- oder Min-
dereinnahmen und -ausgaben vermerkt.

7.5
Nachweisungen über nicht abgewickelte Verwahrungen 
und Vorschüsse
7.5.1
Die bis zum Jahresende nicht abgewickelten Verwahrun-
gen und Vorschüsse sind getrennt nach Buchungsstellen 
unter Verwendung des anliegenden Musters in Nachwei-
sungen zu übernehmen.

7.5.2
In der Spalte 4 der Nachweisung ist die Begründung der 
anordnenden Stelle oder der Kasse anzugeben, weshalb 
die Abwicklung bisher nicht möglich war. Bei Vorschüs-
sen ist hier außerdem ein Hinweis auf meine erfolgte 
Einwilligung nach § 60 Abs. 1 LHO (Nummer 7.5.7.2) 
anzubringen, sofern diese erforderlich ist.

7.5.3
In den Nachweisungen können ohne die Begründung 
nach Nummer 7.5.2 jeweils in einer Summe angegeben 
werden

7.5.3.1
die als Verwahrungen behandelten Abzüge von persönli-
chen Bezügen (z. B. Steuern, Sozialversicherungsbei-
träge),

7.5.3.2
die gerichtlichen Geldhinterlegungen,

T.

T.

T.

7.5.3.3
Sicherheitsleistungen sowie Beträge, die für die Insassen 
von Heimen, Justizvollzugsanstalten und dergl. verwahrt 
werden,

7.5.3.4
Verwahrungen anderer Art, die nach dem 30. September 
des Haushaltsjahres gebucht worden sind,

7.5.3.5
andere Verwahrungen bis zum Einzelbetrag von 1.000 
Euro,

7.5.3.6
die Gehaltsvorschüsse,

7.5.3.7
die Handvorschüsse und

7.5.3.8
andere Vorschüsse bis zum Einzelbetrag von 1.000 Euro 
mit Ausnahme solcher Vorschüsse, die bis zum Ende des 
zweiten auf ihre Entstehung folgenden Haushaltsjahres 
nicht abgewickelt worden sind.

7.5.4
Zu den Summen nach Nummer 7.5.3.4, Nummer 7.5.3.5 
und Nummer 7.5.3.8 ist die Anzahl der Fälle anzugeben.

7.5.5
Die Richtigkeit und die Vollständigkeit jeder Nachwei-
sung sind von der zuständigen Sachbearbeiterin oder 
dem zuständigen Sachbearbeiter des Sachgebiets Buch-
führung zu bescheinigen.

7.5.6
Die Nachweisungen über die nicht abgewickelten Ver-
wahrungen und Vorschüsse sind den Rechnungsnach-
weisungen beizufügen (Nr. 9.2.3 Satz 2). Die zeitnahe 
Abwicklung der Verwahrungen und Vorschüsse ist im 
Rahmen von unvermuteten Prüfungen der Kassen zu 
prüfen.

7.5.7
Ich weise darauf hin,

7.5.7.1
dass es unstatthaft ist, die verbliebenen Verwahrungen 
und Vorschüsse als solche vor dem Jahresabschluss in 
die Bücher des neuen Haushaltsjahres zu übernehmen 
und

7.5.7.2
dass für die Übertragung von Vorschüssen über das 
zweite auf ihre Entstehung folgende Haushaltsjahr hin-
aus nach § 60 Abs. 1 LHO meine Einwilligung erforder-
lich ist.

8
Nachweisungen über die nicht abgerechneten Abschlags-
auszahlungen

8.1
Die bis zum Jahresabschluss nicht abgerechneten Ab-
schlagsauszahlungen sind getrennt nach Buchungsstellen 
in Nachweisungen zu übernehmen, die den Rechnungs-
nachweisungen beizufügen sind.
8.2
In den Nachweisungen sind die laufende Nummer, der 
Buchungstag, die Bezeichnung der oder des Empfangs-
berechtigten, der Betrag und die Nummer der Buchung 
im Sachbuch Haushalt oder ein anderer Hinweis anzu-
geben, der das Auffinden der Buchung im Sachbuch 
Haushalt oder im Vorbuch zum Sachbuch Haushalt er-
möglicht.

8.3
Die Richtigkeit und die Vollständigkeit jeder Nachwei-
sung sind von der zuständigen Sachbearbeiterin oder 
dem zuständigen Sachbearbeiter des Sachgebiets Buch-
führung zu bescheinigen.

8.4
Werden die Abschlagsauszahlungen bei der anordnenden 
Stelle in besondere Listen eingetragen, so können sie 
oder Ablichtungen hiervon als Nachweisungen verwen-
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det werden, wenn sie den Tag der Anordnung, die Be-
zeichnung der oder des Empfangsberechtigten und den 
Betrag enthalten und wenn die Richtigkeit und die Voll-
ständigkeit bescheinigt worden sind.

8.5
Für die Landeshauptkasse, die Landeskassen Düsseldorf 
und Köln sowie für die Oberjustizkasse Hamm werden 
die Nachweisungen über die nicht abgerechneten Ab-
schlagsauszahlungen durch das Rechenzentrum der Fi-
nanzverwaltung getrennt nach Titelverwaltern pro-
grammgesteuert erstellt. Die Bescheinigung nach Num-
mer 8.3 entfällt hierbei.

9
Rechnungsnachweisungen

9.1
Aufstellung

9.1.1
Jede rechnunglegende Kasse hat für jedes Kapitel eine 
Rechnungsnachweisung aufzustellen (Abschnitt III 
Nummer 16.4 meines RdErl. vom 30. 9. 2003 (SMBl. 
NRW. 631). Die Rechnungsnachweisungen sind zu be-
zeichnen mit

9.1.1.1
Rechnungsnachweisung A für Einnahmen, soweit die 
Einnahmen nicht mit Ausgaben, die in eine Rechnungs-
nachweisung nach Nummer 9.1.1.2 aufzunehmen sind, 
zu einer Rechnungsnachweisung A/B zusammengefasst 
werden können oder in eine Rechnungsnachweisung 
nach Nummer 9.1.1.5 aufzunehmen sind,

9.1.1.2
Rechnungsnachweisung B für Ausgaben, soweit sie nicht 
in die Rechnungsnachweisungen nach Nummer 9.1.1.3 
bis Nummer 9.1.1.5 aufzunehmen sind,

9.1.1.3
Rechnungsnachweisung C für Personalausgaben, auch 
soweit sie in Titelgruppen veranschlagt sind,

9.1.1.4
Rechnungsnachweisung D für Bauausgaben, auch soweit 
sie in Titelgruppen veranschlagt sind,

9.1.1.5
Rechnungsnachweisung E für die nach Nummer 9.1.2.4 
bis Nummer 9.1.2.8 getrennt aufzustellenden Rechnungs-
nachweisungen.

9.1.2
Aus Gründen der Rechnungsprüfung sind abweichend 
von Nummer 9.1.1

9.1.2.1
die Titel 411 10 und 411 11 im Kapitel 01 010, der Titel 
427 03 im Kapitel 02 610, der Titel 443 01 im Kapitel 03 
020, soweit er nicht vom Landesamt für Besoldung und 
Versorgung Nordrhein-Westfalen bewirtschaftet wird, 
die Titel 453 01 in den Kapiteln 03 110 und 03 130, die 
Titel 412 00 in den Kapiteln 04 210, 04 220, 04 230, 04 
240 und 04 250 in die Rechnungsnachweisungen B auf-
zunehmen,

9.1.2.2
alle Titel der Hauptgruppe 6 in den Kapiteln 900 und 
910 der Einzelpläne, die Titel 452 00 in den Kapiteln 020 
der Einzelpläne, die Titel 452 10 in den Kapiteln 03 020, 
11 020, 15 020 und 20 020, der Titel 452 20 im Kapitel 20 
020, der Titel 681 10 im Kapitel 05 490, der Titel 981 10 
in den Kapiteln 03 130, 05 073, 06 070, 06 071 und 
06 072, der Titel 981 20 im Kapitel 11 240, den Titel 981 
40 in den Kapiteln 06 070, 06 071 und 06 072, der Titel 
981 65 im Kapitel 11 240, der Titel 632 10 im Kapitel 15 
510 in die Rechnungsnachweisungen C aufzunehmen,

9.1.2.3
alle Titel 519 02 in die Rechnungsnachweisungen D auf-
zunehmen,

9.1.2.4
die Titel 547 60 und 812 60 im Kapitel 03 010 in eine ge-
trennte Rechnungsnachweisung E aufzunehmen,

9.1.2.5
den Titel 631 71 im Kapitel 14 050 in eine getrennte 
Rechnungsnachweisung E aufzunehmen,

9.1.2.6
der Titel 511 10 im Kapitel 14 140 in eine getrennte 
Rechnungsnachweisung E aufzunehmen,

9.1.2.7
der Titel 331 10 sowie die Titel der Ausgabetitelgruppe 
66 im Kapitel 14 110 in eine getrennte Rechnungsnach-
weisung E aufzunehmen,

9.1.2.8
der Titel 883 13 im Kapitel 20 030 in eine getrennte 
Rechnungsnachweisung E aufzunehmen,

9.1.3
In den Rechnungsnachweisungen sind die Titel in der 
Reihenfolge aufzuführen, die sich aus dem Haushalts-
plan für das Haushaltsjahr ergibt. Dabei sind außerplan-
mäßige Titel und Titel, die nicht mehr im Haushaltsplan 
enthalten sind, wegen übertragener Haushaltsreste aber 
noch benötigt werden, dort einzufügen, wo sie im Falle 
ihrer Veranschlagung im Haushaltsplan auszubringen 
gewesen wären. Für die in den Rechnungsnachweisun-
gen aufgeführten Einnahmen und Ausgaben sind jeweils 
Gesamtsummen auszuweisen.

9.1.4
Jede Rechnungsnachweisung ist vierfach auszufertigen. 
Die Ausfertigungen sind vorgesehen für das zuständige 
Staatliche Rechnungsprüfungsamt, für die anordnende 
Stelle, für die Einzelrechnung und als Entwurf.

9.1.4.1
Für die Landeshauptkasse, die Landeskassen Düsseldorf 
und Köln und die Oberjustizkasse Hamm werden die 
Rechnungsnachweisungen vom Rechenzentrum der Fi-
nanzverwaltung abweichend von Nummer 9.1.1 getrennt 
nach Titelverwaltern gefertigt. 

9.1.4.2
Für die vom Rechenzentrum der Finanzverwaltung ge-
fertigten Rechnungsnachweisungen entfällt die Beschei-
nigung gemäß Abschnitt III Nummer 16.4 des RdErl. 
vom 30. 9. 2003 (SMBl. NRW. 631). Diese Rechnungs-
nachweisungen müssen jedoch folgenden Hinweis ent-
halten: „Die Rechnungsnachweisung ist vom Rechenzen-
trum der Finanzverwaltung im automatisierten Buch-
führungsverfahren erstellt worden.“

9.1.4.3
Nummer 9.1.4.2 gilt für die Gemeinden und Gemeinde-
verbände sinngemäß, wenn die Rechnungsnachweisun-
gen unter Verwendung der in IT-Verfahren gespeicher-
ten Titelergebnisse programmgesteuert gefertigt werden.

9.1.5
Soweit die anordnenden Stellen den für sie zuständigen 
Kassen Druckstücke des Haushaltsplans, einzelner Ein-
zelpläne oder Kapitel noch nicht übersandt haben, sind 
diese Unterlagen den Kassen umgehend zur Verfügung 
zu stellen, damit sie die Rechnungsnachweisungen nach 
der im Haushaltsplan vorgesehenen Ordnung erstellen 
können. Dies gilt nicht, wenn es sich um die in Nummer 
9.1.4.1 genannten Kassen handelt.

9.2
Vorlage

9.2.1
Die Kassen der Kreise und kreisfreien Städte haben die 
von ihnen aufgestellten Rechnungsnachweisungen

bis zum 10. Arbeitstag des Folgejahres

den für sie jeweils zuständigen Landeskassen vorzule-
gen. Alle anderen Kassen haben die für die Staatlichen 
Rechnungsprüfungsämter vorgesehenen Ausfertigungen 
der von ihnen aufgestellten Rechnungsnachweisungen 
und die ihnen gegebenenfalls nach Satz 1 vorgelegten 
Rechnungsnachweisungen unverzüglich den für sie zu-
ständigen Staatlichen Rechnungsprüfungsämtern zuzu-
leiten. Abweichend hiervon entfällt die Zuleitung der 
vorbezeichneten Ausfertigung der Rechnungsnachwei-
sung durch die Oberjustizkasse Hamm an die einzelnen 

T.
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Staatlichen Rechnungsprüfungsämter, weil sie dort für 
die Vorbereitung der Prüfung nicht benötigt wird. Der 
Landesrechnungshof hat deshalb auf die Übersendung 
der vorbezeichneten Ausfertigung der Rechnungsnach-
weisung an die Staatlichen Rechnungsprüfungsämter im 
Falle der Oberjustizkasse Hamm verzichtet.

9.2.2
Eine weitere Ausfertigung der Rechnungsnachweisungen 
ist unverzüglich den anordnenden Stellen zu deren Un-
terrichtung zu übersenden.

9.2.3
Eine dritte Ausfertigung der Rechnungsnachweisungen 
ist von den Kassen den zur Prüfung vorzulegenden Ein-
zelrechnungen beizufügen. Dieser Ausfertigung der 
Rechnungsnachweisungen, die später als Anlage zu dem 
gemäß Entscheidung des Landesrechnungshofs vom 
7. 12. 2001 (bekanntgegeben mit Erlass vom 10. 12. 2001 
(n.v.) – GK – 172 E – 18 -) von den Staatlichen Rech-
nungsprüfungsämtern zu fertigenden Bericht über das 
Haushaltsjahr dem Landesrechnungshof zu übersenden 
ist, sind die Nachweisungen über die am Schluss des 
Haushaltsjahres nicht abgewickelten Verwahrungen und 
Vorschüsse und die Nachweisungen über die nicht abge-
rechneten Abschlagsauszahlungen beizugeben. Für die 
Nachweisungen über die nicht abgewickelten Verwah-
rungen und Vorschüsse wird bestimmt, dass die Kassen

9.2.3.1
die bei den Verwahrungen nachgewiesenen Bestände an 
Forschungsmitteln und an Kassenmitteln für die Wahr-
nehmung von Kassenaufgaben für Stiftungen oder an-
dere Stellen außerhalb der Landesverwaltung ohne nä-
here Begründung in einer einzigen Nachweisung zu er-
fassen haben, und zwar nach Möglichkeit in derjenigen 
Nachweisung, die der Rechnungsnachweisung A für das 
Kapitel der Dienststelle, zu der die Kasse gehört, beizu-
fügen ist,

9.2.3.2
sämtliche Handvorschüsse und Gehaltsvorschüsse je-
weils summarisch in einer einzigen Nachweisung zu er-
fassen haben, und zwar nach Möglichkeit in derjenigen 
Nachweisung, die der Rechnungsnachweisung B für das 
Kapitel der Dienststelle, zu der die Kasse gehört, beizu-
fügen ist.

10
Rechnungsnachweisungen (Anhänge zur Oberrechnung)

10.1
Für die Landeskassen Düsseldorf und Köln hat das Re-
chenzentrum der Finanzverwaltung zu jedem Einzelplan, 
soweit in ihm Titelergebnisse mehrerer Kassen zusam-
menzufassen sind, eine „Rechnungsnachweisung (An-
hang zur Oberrechnung)“ in Form einer besonderen Ti-
telübersicht in zweifacher Ausfertigung zu erstellen und 
der zuständigen Landeskasse zuzuleiten. Darin sind die 
Abschlussergebnisse des gesamten Einzelplans, also auch 
die der jeweiligen Landeskasse, titelweise aufzuführen. 
Nummer 9.1.3 Satz 1 und 2 gilt entsprechend. Die den 
Landeskassen Düsseldorf und Köln nachgeordneten 
Kassen sind in den Rechnungsnachweisungen (Anhänge 
zur Oberrechnung) nur durch eine Nummer zu bezeich-
nen. Ein entsprechendes Nummernverzeichnis der Kas-
sen ist beizufügen.

10.2
Für die Personalausgaben (Titel der Hauptgruppe 4 des 
Gruppierungsplans) und für die Bauausgaben (Titel der 
Hauptgruppe 7 des Gruppierungsplans) sind die Rech-
nungsnachweisungen (Anhänge zur Oberrechnung) unter 
entsprechender Anwendung der Nummer 9.1.2.1 bis 
Nummer 9.1.2.3 getrennt aufzustellen.

10.3
Eine Ausfertigung der Rechnungsnachweisung (Anhang 
zur Oberrechnung) ist dem zuständigen Staatlichen 
Rechnungsprüfungsamt

bis zum 17. Arbeitstag des Folgejahres

für die dort nach dem Erlass des Landesrechnungshofs 
(siehe Nr. 9.2.3) durchzuführenden Prüfungen zuzulei-
ten.

T.

11
Aufstellung und vorbereitende Prüfung der Einzelrech-
nungen

11.1
Die für das Haushaltsjahr zu legenden Einzelrechnungen 
sind

bis zum 31. Januar des Folgejahres

fertigzustellen. Zu einer Einzelrechnung gehören die ab-
geschlossenen Rechnungslegungsbücher und die dazuge-
hörenden Rechnungsbelege, die Rechnungsnachweisun-
gen mit Anlagen und die sonstigen Rechnungsunterla-
gen.

11.2
Die rechnunglegenden Kassen und die anderen an der 
Rechnungslegung etwa mitwirkenden Stellen (Abschnitt 
III Nummer 16.1 des RdErl. vom 30. 9. 2003 (SMBl. NRW. 
631) halten die Rechnungen zur Anforderung durch die 
Staatlichen Rechnungsprüfungsämter bereit.

11.3
Die Staatlichen Rechnungsprüfungsämter fordern die 
Rechnungen von den rechnunglegenden Kassen und von 
den anderen an der Rechnungslegung etwa mitwirken-
den Stellen  zur vorbereitenden Prüfung rechtzeitig an.

11.4
Für Gemeinden und Gemeindeverbände, denen im Falle 
der Ausführung des Landeshaushalts die Vorprüfung 
nach § 100 Abs. 4 LHO obliegt, gilt der Erlass des Lan-
desrechnungshofs vom 23.12.1991 (n.v.) – 0 – I C – 380 – 
3 -.

12
Beiträge zur Landeshaushaltsrechnung

Zur Aufstellung der Landeshaushaltsrechnung für das 
jeweils abzuschließende Haushaltsjahr verweise ich auf 
mein jährliches Rundschreiben über die Aufstellung der 
Landeshaushaltsrechnung, mit dem ich gemäß Abschnitt 
III Nummer 16.8 des RdErl. vom 30. 9. 2003 (SMBl. NRW. 
631) die vorbereitete Haushaltsrechnung zur Ergänzung 
übersende.

13
Entsprechende Anwendung für die Sonderkonten

Wegen einer für die Landeskassen und die Landeshaupt-
kasse einheitlichen Regelung sind die vorstehenden Be-
stimmungen mit Ausnahme Nummer 7.2 bis Nummer 7.5 
für die Sonderrechnungen (Sonderkonten) über die Ver-
wendung von Mitteln der ausländischen Streitkräfte ent-
sprechend anzuwenden. Abweichend von Nummer 9 und 
Nummer 10 sind Rechnungsnachweisungen für die Son-
derkonten nicht aufzustellen.

T.
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 Muster 
 (zu Nr. 7.5.1) 
 
 

(Deckblatt - DIN A 4) 
 
 

...................................................... 
(Kasse) 

 
 

NACHWEISUNG 
der nicht abgewickelten 

 
 

 Verwahrungen   Vorschüsse 
 
 
 

gem. Nr. 7.5.1 des Jahresabschlusserlasses vom __.__.____ 
 

für das Haushaltsjahr ____ 
 
 
 

Die Richtigkeit und Vollständigkeit wird bescheinigt: 
 
 
 
........................................ .......................................... 

(Ort, Datum) (Unterschrift) 
 
 
 
 
Zur Beachtung: 1. Zutreffendes ankreuzen     

2. Bei Vorschüssen sind Hinweise auf die Einwilligung des 
Finanzministeriums anzugeben, sofern diese nach § 60 Abs. 1 Satz 2 LHO 
erforderlich ist. 
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(Folgeblätter - DIN A 4) 

 

 

 

Lfd. 
Nr. 

Buchungs- 
tag 

Betrag 
Euro 

Zweck, Begründung, Bemerkungen 

1 2 3 4 
 

– MBl. NRW. 2009 S. 505
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74
Richtlinien

über die Gewährung von Zuwendungen
für die Gefahrenermittlung

und Sanierung von Altlasten 
sowie für weitere Maßnahmen des Bodenschutzes *1)

RdErl. d. Ministeriums für Umwelt, und Naturschutz, 
Landwirtschaft und Verbraucherschutz – IV – 4 – 551.01

v. 8. 10. 2009

1
Zuwendungszweck, Rechtsgrundlage

1.1
Das Land gewährt nach Maßgabe dieser Richtlinien, der 
Verwaltungsvorschriften – VV – zu § 44 LHO und der 
Verwaltungsvorschriften für Zuwendungen an Gemein-
den und Gemeindeverbände – VVG –.

1.1.1
Zuwendungen für Maßnahmen zum Schutz des Wohls 
der Allgemeinheit vor Gefahren, insbesondere für die 
menschliche Gesundheit, durch schädliche Beeinfl ussun-
gen von Gewässern, des Bodens oder der Luft, die von 
Altlasten oder altlastverdächtigen Flächen i. S. d. § 2 
Abs. 5 und 6 BBodSchG sowie schädlichen Bodenverän-
derungen oder Verdachtsfl ächen i. S. d. § 2 Abs. 3 und 4 
BBodSchG ausgehen oder ausgehen können.

1.1.2
Zuwendungen für Gefährdungsabschätzungen und Sa-
nierungsuntersuchungen im Zusammenhang mit kom-
munalen Planungen für die Wiedernutzbarmachung von 
Altablagerungen oder Altstandorten i. S. d. § 2 Abs. 5 
und 6 BBodSchG sowie schädlicher Bodenveränderun-
gen oder Verdachtsfl ächen i. S. d. § 2 Abs. 3 und 4 BBod-
SchG.

1.1.3
Zuwendungen für weitere Maßnahmen des Bodenschut-
zes

1.2
Ein Anspruch der Antragsteller auf Gewährung von Zu-
wendungen besteht nicht, vielmehr entscheidet die Be-
willigungsbehörde auf Grund ihres pfl ichtgemäßen Er-
messens im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel.

2
Gegenstand der Förderung

2.1
Gegenstand der Förderung nach den Nummern 1.1.1 und 
1.1.2 sind:

2.1.1
Maßnahmen zur Ermittlung des Sachverhalts, um fest-
zustellen, ob durch die einzelne altlastverdächtige Flä-
che, Altlast, schädliche Bodenveränderungen oder 
Verdachtsfl äche Gefahren für den Einzelnen oder die 
Allgemeinheit hervorgerufen werden, welcher Art diese 
Gefahren sind und welches Ausmaß sie haben (Gefähr-
dungsabschätzung i. S. d. § 9 BBodSchG),

2.1.1.1
einschließlich der Vervollständigung, Aufbereitung und 
Auswertung von Daten, Tatsachen und Erkenntnissen 
aus schriftlichen und sonstigen Quellen durch einen be-
sonders sachkundigen Dritten, soweit dies im Rahmen 
der Sachverhaltsermittlung nach § 9 BBodSchG erfor-
derlich ist,

2.1.1.2
einschließlich Untersuchungen mehrerer Einzelfl ächen 
bei bestehenden Sachzusammenhängen, wie altlasten-

verdächtige Flächen mit gleichgelagerten Problemstel-
lungen, schädliche Bodenveränderungen mit einheitli-
chen Materialeigenschaften und immissionsbelasteten 
Gebieten, die durch dieselben maßgeblichen Quellen be-
aufschlagt worden sind. Verdachtsfl ächen in Wasser-
schutzzonen und im Bereich von Grundwasserkörpern 
im Sinne der WRRL,

2.1.1.3
im Falle von Zuwendungen nach Nummer 1.1.2 auch 
Untersuchungen und Bewertungen im Hinblick auf 
schädliche Bodenveränderungen, soweit für das Gebiet 
des einzelnen Bebauungsplans Anhaltspunkte für das 
Vorliegen einer Altlast sowie das Vorliegen schädlicher 
Bodenveränderungen bestehen.

2.1.2
Maßnahmen zur Vorbereitung von Sanierungsmaßnah-
men

2.1.2.1
Sanierungsuntersuchungen bei Altlasten im Sinne von 
§ 13 BBodSchG und bei schädlichen Bodenveränderun-
gen i.V.m. § 15 Abs. 3 LBodSchG, einschließlich notwen-
diger örtlicher Zusatzuntersuchungen.

2.1.2.2
Sanierungspläne bei Altlasten im Sinne von § 13, bei 
schädlichen Bodenveränderungen i.V.m. § 15 Abs. 3 
LBodSchG sowie die Erstellung oder Ergänzung eines 
Sanierungsplans nach § 14 BBodSchG durch einen Sach-
verständigen nach § 18 BBodSchG i.V.m. § 17 LBod-
SchG einschließlich der Begutachtung des Ist-Zustandes 
der Umgebung vor Beginn der Sanierungsmaßnahme im 
Hinblick auf Folgeschäden.

2.1.2.3
Planung und Durchführung von Arbeitsschutzmaßnah-
men, die im Zusammenhang mit Maßnahmen nach den 
Nummern 2.1 und 2.2 notwendig sind.

2.2
Gegenstand von Zuwendungen nach der Nummer 1.1.1 
sind auch

2.2.1
Sanierungs- und Schutzmaßnahmen i. S. des § 2 Abs. 7 
und 8 BBodSchG einschließlich

2.2.1.1
Entwurfs-, Genehmigungs- und Ausführungsplanung 
von Einzelmaßnahmen.

2.2.1.2
Abdeckung, Abdichtung oder sonstige geeignete Siche-
rungsmaßnahmen.

2.2.1.3
Neubau, Umbau, Erweiterung, Herstellung oder Kauf 
von Einrichtungen zur Fassung, Sammlung, Behandlung 
und Ableitung von

–  Sickerwasser,

–  verunreinigtem Grund- oder Oberfl ächenwasser,

–  Gasen, mit Ausnahme derjenigen Einrichtungen, deren 
Nutzen im

wirtschaftlichen Interesse des Zuwendungsempfängers 
oder Dritter liegt.

2.2.1.4
Chemische, physikalische oder sonstige Behandlung zur 
Beseitigung oder Verminderung der Schadstoffe ein-
schließlich nachgewiesener Ausgaben für die gemein-
wohlverträgliche Beseitigung der dabei entstehenden 
Abfälle und Abwässer, ausgenommen regelmäßige Bo-
denbehandlung sowie der Betrieb von Einrichtungen zur 
Behandlung von Gasen, Sickerwasser oder sonst verun-
reinigtem Wasser, soweit dieser einen Zeitraum von zwei 
Jahren überschreitet.

2.2.1.5
Ausräumen schadstoffhaltiger Böden, Bodenmaterialien 
oder sonstiger Materialien und deren Umlagerung oder 
gemeinwohlverträgliche Beseitigung, soweit andere 
Maßnahmen technisch nicht möglich oder in ihrem Auf-
wand unverhältnismäßig sind, sowie Wiederverfüllung 

*1)  Die Verpfl ichtungen aus der Richtlinie 98/34/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 22. Juni 1998 über ein Informations-
verfahren auf dem Gebiet der Normen und technischen Vorschriften 
und der Vorschriften für die Dienste der Informationsgesellschaft 
(ABl. L 204 vom 21. 7. 1998, S. 37), die zuletzt durch die Richtlinie 
2006/96/EG vom 20. November 2006 (ABl. L 363 vom 20. 12. 2006, 
S. 81) geändert worden ist, sind beachtet worden.
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mit unbelastetem Material, sofern im Zusammenhang 
mit Gefahrenabwehrmaßnahmen erforderlich.

2.2.1.6
Maßnahmen zur Standsicherheit (z. B. bei Rutschungen, 
Sackungen)

2.2.2
Überwachungsmaßnahmen wie

Neubau, Umbau, Erweiterung oder Herstellung von 
Überwachungseinrichtungen einschließlich der hierfür 
erforderlichen Entwurfs-, Genehmigungs- und Ausfüh-
rungsplanung.

2.2.3
Ausgaben für Leistungen an Dritte, die unmittelbar für 
die Durchführung von Maßnahmen nach den Nummern 
2.1.1 bis 2.2.2 notwendig sind.

2.2.4
Beschränkungsmaßnahmen einschließlich Ausgaben zum 
Ausgleich der Beschränkung der land- und forstwirt-
schaftlichen Bodennutzung sowie der Bewirtschaftung 
nach § 10 Abs. 2 BBodSchG (Nutzungsbeschränkung 
bzw. -änderung).

2.3
Gegenstand von Zuwendungen nach Nummer 1.1.3 sind:

2.3.1
Untersuchungen zur gebietsbezogenen Ermittlung und 
Bewertung von schädlichen Bodenveränderungen ein-
schließlich der dazu erforderlichen Datenrecherchen 
(u. a. Bodenbelastungskarten, Erosionskartierungen),

2.3.2
Untersuchungen zur Ermittlung und Bewertung von Bo-
denfunktionen einschließlich der dazu erforderlichen 
Datenrecherchen (u. a. Bodenfunktionskarten),

2.3.3
Untersuchungen und Einrichtungen zur Etablierung des 
Bodenschutzes bzw. Verbesserung des Bodenbewusst-
seins.

3
Zuwendungsempfänger

3.1
Gemeinden und Gemeindeverbände

3.2
Für Zuwendungen nach Nummer 1.1.1 außerdem:

3.2.1
Juristische Personen des privaten Rechts, soweit eine 
kommunale Mehrheitsbeteiligung vorliegt, deren Ge-
schäftszweck auf den Erwerb, oder die Veraltung von 
Altlasten, altlastenverdächtigen Flächen oder Grundstü-
cken mit schädlichen Bodenveränderungen oder Grund-
stücken bei denen der Verdacht einer schädlichen Bo-
denveränderung besteht oder die Veräußerung von sa-
nierten Flächen oder den Erwerb, die Veräußerung oder 
die Verwaltung von Grundstücken gerichtet ist.

3.2.2
Wirtschaftliche Unternehmen der Gemeinden und Ge-
meindeverbände in Form von Eigenbetrieben.

3.2.3
Bei Nummer 3.2.1 und 3.2.2 sind die Regeln der Trans-
parenzrichtlinie in ihrer gültigen Fassung einzuhalten 
(Richtlinie 80/723/EWG der Kommission vom 25. Juni 
1980 (ABl. L195 vom 29.7.1980, S. 35) über die Transpa-
renz der fi nanziellen Beziehungen zwischen den Mit-
gliedstaaten und den öffentlichen Unternehmen sowie 
über die fi nanzielle Transparenz innerhalb bestimmter 
Unternehmen). Die Mittel sind ausschließlich für die un-
ter Nummer 2 aufgeführten Zwecke zu verwenden. 

4
Zuwendungsvoraussetzungen

4.1
Voraussetzung für eine Förderung nach den Nummern 
2.2.1 und 2.2.2 ist, dass notwendige und geeignete Maß-
nahmen im Sinne der Nummern 2.1.1 und 2.1.2 voraus-

gegangen sind. Zur Beseitigung einer gegenwärtigen Ge-
fahr im Sinne des § 55 Abs. 2 VwVG NRW ist eine ord-
nungsbehördliche Anordnung oder ein Vergleich (Num-
mer 4.7) ausreichend.

4.2
Maßnahmen nach den Nummern 2.1.1 und 2.1.2 in Ver-
bindung mit der Nummer 1.1.2 sind förderfähig, wenn 
eine Altablagerung oder ein Altstandort oder ein Grund-
stück mit einer schädlichen Bodenveränderung bzw. eine 
Verdachtsfl äche wieder genutzt werden soll und im Zu-
sammenhang damit für die Aufstellung oder Änderung 
eines Flächennutzungsplans oder eines Bebauungsplans 
eine Gefährdungsabschätzung oder Sanierungsuntersu-
chung notwendig ist.

Notwendige Gefährdungsabschätzungen innerhalb des 
Gebietes eines Bebauungsplanes gelten als eine Maß-
nahme, entsprechendes gilt für Sanierungsuntersuchun-
gen.

4.3
Maßnahmen nach der Nummer 2.1.1.3 sind förderfähig, 
wenn durch die Zusammenfassung mehrerer Einzelmaß-
nahmen in einem Untersuchungspaket ein wirtschaftli-
cher Vorteil und eine einheitliche Bewertung erreicht 
werden kann.

4.4
Maßnahmen nach den Nummern 2.2.1. und 2.2.2 sind nur 
förderfähig, wenn

4.4.1
diese auf Grund der Pfl ichten nach § 4 BBodSchG not-
wendig sind,

4.4.2
von der Altlast oder der schädlichen Bodenveränderung 
eine Gefahr ausgeht für

a)  Leben oder Gesundheit von Menschen durch unmit-
telbare Einwirkungen oder

b)  die Trinkwassergewinnung oder Heilquellen oder

c)  die Bodennutzung bei Grundstücken mit Wohnbebau-
ung oder in Kleingärten oder

d)  die öffentliche Wasserwirtschaft

4.4.3
und wenn

a)  es sich bei der Altlast um eine Altablagerung handelt, 
deren Betreiber eine Gemeinde oder ein Gemeindever-
band war, die/der nicht auf Grund von Anordnungen 
nach § 32 Abs. 4 KrW-/AbfG (§ 8 Abs. 1 AbfG) oder 
§ 35 Abs. 1 KrW-/AbfG (§ 9 AbfG) handelt oder

b)  die Altlast auf eine stillgelegte Anlage zurückzuführen 
ist, die von einer Gemeinde oder Gemeindeverband 
oder dem Eigenbetrieb einer Gemeinde oder Gemein-
deverband betrieben worden ist, oder

c)  der Zuwendungsempfänger Alleineigentümer des 
Grundstücks ist und nicht auf Grund der in Nummer 
4.4.3 a) genannten Anordnung handelt, wobei die Be-
sitzverhältnisse unberücksichtigt bleiben, oder

d)  die Maßnahmen im Wege der Ersatzvornahme nach 
§ 59 ff. VwVG NRW durchgesetzt werden müssen.

4.5
In Fällen, in denen nach dem Kenntnisstand zum Zeit-
punkt der Antragstellung aus rechtlichen und/oder tat-
sächlichen Gründen nur natürliche Personen als privat-
rechtliche Eigentümer oder dinglich berechtigte Nutzer 
von Wohngrundstücken als Ordnungspfl ichtige in Be-
tracht kommen, kann eine Zuwendung nach diesen 
Richtlinien auch dann gewährt werden, wenn die Ge-
meinde und Gemeindeverbände die Maßnahme nicht im 
Wege der Ersatzvornahme nach § 59 VwVG NRW durch-
setzt. Dies allerdings nur unter der Voraussetzung, dass

4.5.1
die privatrechtlichen Eigentümer oder die dinglich be-
rechtigten Nutzer nicht Handlungsstörer sind oder wa-
ren und die Wohngrundstücke nicht zu einem Geschäfts- 
oder Betriebsvermögen gehören (Nummer 4.5.2 bleibt 
davon unberührt),
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4.5.2
die Grundstücke mit zu Wohnzwecken genutzten Gebäu-
den bebaut sind, einschließlich der zur Infrastruktur ge-
hörenden Grundstücke und der Baulücken,

4.5.3
einem zum Zeitpunkt des Rechtserwerbs oder der Ge-
währung der dinglichen Nutzung bestandskräftigen Be-
bauungsplan, einer Baugenehmigung oder der Bewilli-
gungsbehörde vorliegenden sonstigen gesicherten Er-
kenntnissen Hinweise auf eine Altlast oder schädliche 
Bodenveränderung nicht zu entnehmen waren,

4.5.4
keine Anhaltspunkte ersichtlich sind, dass den in Num-
mer 4.5 bezeichneten Personen zum Zeitpunkt des 
Rechtserwerbs der Verdacht oder das Vorliegen einer 
schädlichen Bodenveränderung bekannt war und

4.5.5
beim Erwerb des Grundstücks oder bei der Gewährung 
der dinglichen Nutzung wegen bestehender oder nicht 
auszuschließender Bodenverunreinigungen Preisvorteile 
nicht gewährt worden sind.

4.6
Wird in den Fällen der Nummern 2.1.1 – 2.2.2 mit der 
Maßnahme zur Abwehr einer gegenwärtigen Gefahr vor 
der Bewilligung begonnen, schließt das eine Förderung 
nicht aus. Grundsätzlich ist auch bei diesen Maßnahmen 
eine Antragstellung zur Feststellung des Maßnahmenbe-
ginns erforderlich. Die Reglung gilt nicht im Zusammen-
hang mit der EFRE-Förderung.

4.7
Bei förderfähigen Maßnahmen steht ein Vergleich einer 
Förderung des von der Antragstellerin oder dem Antrag-
steller übernommenen Leistungsanteils dann nicht ent-
gegen, wenn der Vergleich den Anforderungen des § 55 
VwVfG NRW und des § 58 Abs. 1 Nr. 2 LHO entspricht.

4.8
In Fällen in denen für Maßnahmen nach den Nummern 
2.1.1 – 2.2.3 auf Grund der Nummer 4.4.3.3 und 4.4.3.4 
eine Zuwendung gewährt worden ist und in denen durch 
Leistungen des Ordnungspfl ichtigen oder eines Dritten 
(insbesondere eines Käufers) Rückzahlungsansprüche 
des Landes entstehen, ist der dem Land zustehende An-
teil wie folgt zu ermitteln:

4.8.1
Zu ermitteln sind die Gesamtausgaben der notwendigen 
Maßnahmen zur Gefahrenermittlung und -abwehr, für 
die die Gemeinde und Gemeindeverbände als Alleinei-
gentümer des Grundstückes oder im Weg der Ersatzvor-
nahme in Vorlage tritt.

4.8.2
Leistungen Dritter mindern den Finanzierungsanteil der 
Gemeinde an den nach Nummer 4.8.1 ermittelten Ge-
samtausgaben. Bei Eigentumsübertragung von Grund-
stücken ist der Grundstückswert ohne Sanierungserfor-
dernis (nach Wertermittlungsverordnung vom 6. Dezem-
ber 1997 (BGBl. I 1988, S. 2209)) in der jeweils gültigen 
Fassung zu ermitteln und als Leistungen Dritter auf den 
Finanzierungsteil anzurechnen. Nicht nur unwesentliche 
Wertsteigerungen im Sinne von § 25 BBodSchG sind als 
Leistungen Dritter auf den Finanzierungsanteil anzu-
rechnen. Die Anrechnung kann bei Bewilligung oder 
spätestens 4 Jahre nach Sanierungsabschluss erfolgen.

4.8.3
Für die von der Gemeinde nach Anrechnung der Leis-
tungen Dritter zu tragenden Ausgaben kann der Ge-
meinde, soweit es sich um zuwendungsfähige Ausgaben 
handelt, im Rahmen der Förderrichtlinien eine Zuwen-
dung gewährt werden.

4.8.4
Führen die Leistungen Dritter nach der Bewilligung ei-
ner Zuwendung zu einer Überfi nanzierung der Gesamt-
ausgaben der Gemeinde, ist der auf die zuwendungsfähi-
gen Ausgaben entfallende Anteil zu ermitteln und die 
gewährte Zuwendung anteilig zurückzuzahlen. Die 
Nr. 2.3.3 VVG bzw. 2.4.3 VV zu § 44 LHO bleiben unbe-
rührt.

4.9
Voraussetzung für die Förderung von Bodenbelastungs-
karten nach Nummer 2.3.1 ist die Durchführung der 
Maßnahme anhand des vom Landesamt für Umwelt, Na-
turschutz und Verbraucherschutz NRW herausgegebenen 
„Leitfadens zur Erstellung digitaler Bodenbelastungs-
karten“.

5
Art und Umfang, Höhe der Zuwendung

5.1
Zuwendungsart: Projektförderung

5.2
Finanzierungsart: Anteilfi nanzierung

5.3
Form der Zuwendung: Zuweisung/Zuschuss

5.4
Bemessungsgrundlage

5.4.1
Zuwendungsfähige Ausgaben

5.4.1.1
Notwendige Ausgaben für Maßnahmen nach Nummer 2. 
Ausgaben für Maßnahmen nach Nummer 2.1.1.1 können 
den Ausgaben für weitergehende Maßnahmen zur Ge-
fährdungsabschätzung zugerechnet werden.

5.4.1.2
Notwendige Ausgaben für alle sonstigen Ingenieur- oder 
Gutachterleistungen, für die Projektleitung und die Pro-
jektsteuerung. Nur bei besonders komplexen Fallgestal-
tungen sind zusätzliche Ausgaben für das Projektma-
nagement zuwendungsfähig; eine Begründung für deren 
Notwendigkeit ist dem Antrag auf Gewährung einer Zu-
wendung beizufügen.

5.4.1.3
Ausgaben für notwendige Leistungen Dritter bei der In-
formation und Beteiligung von Anwohnern einer Altlast 
oder schädliche Bodenveränderung, deren persönlichen 
Belange unmittelbar durch die Altlast oder schädliche 
Bodenveränderung berührt sind, höchstens jedoch 5000 
EUR (Zuwendung).

5.4.1.4
Personal- und/oder Sachausgaben für gewerbliche Ei-
genleistungen der Zuwendungsempfängerin oder des Zu-
wendungsempfängers, soweit entsprechende Nachweise 
vorgelegt werden. Bei Projekten im Rahmen der EFRE-
Förderung sind Personalausgaben nur insoweit förderfä-
hig, als dass sie zusätzliche, projektbezogene Ausgaben 
darstellen.

5.4.1.5
Beweissicherungsgutachten zur Festsetzung von förder-
fähigen Entschädigungsleistungen im Rahmen von Sa-
nierungsmaßnahmen, höchstens jedoch 5000 EUR (Zu-
wendung).

5.4.2
Nicht zuwendungsfähig sind:

5.4.2.1
Geldbeschaffungskosten und Zinsen für eine Kreditauf-
nahme zur Beschaffung des Eigenanteils.

5.4.2.2
Inseratskosten, Genehmigungsgebühren, Grunderwerb-
steuern, Maklerprovisionen, Notarkosten, Gerichtskos-
ten, Versicherungen.

5.4.2.3
Grunderwerb

5.4.3
Fördersatz, Bagatellgrenze

5.4.3.1
Fördersatz: 80 v. H. (Bemessungsgrundlage abgerundet 
auf volle Tausend EUR). Die Nr. 2.3.3 VVG bzw. 2.4.3 
VV zu § 44 LHO bleiben unberührt.
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5.4.3.2
Bagatellgrenze: 20.000 EUR (Zuwendung).

6
Verfahren

6.1
Antragsverfahren

6.1.1
Der Antrag auf Gewährung einer Zuwendung ist unter 
Verwendung des Musters der Anlage 1 bei der zuständi-
gen Bezirksregierung in dreifacher Ausfertigung zu stel-
len. Die Bezirksregierung prüft den Antrag daraufhin ob 
die Maßnahme den sich aus dem Förderzweck erge-
benden fachlichen Anforderungen hinsichtlich der 
Gefahrenermittlung/-abwehr oder sonstiger Boden-
schutzaspekten und den Grundsätzen der Wirtschaft-
lichkeit und Sparsamkeit entspricht.

6.2
Bewilligungsverfahren

Bewilligungsbehörden sind die Bezirksregierungen.

Der Bewilligung ist das Muster der Anlage 2, der Bewil-
ligung in Form eines vorläufi gen Verwaltungsakts (gilt 
nicht im Zusammenhang mit der EFRE-Förderung) ist 
das Muster der Anlage 3 zu Grunde zu legen.

6.3
Anforderungs- und Auszahlungsverfahren

Die Anforderung auf Auszahlung von Zuwendungen sind 
formlos an die Bewilligungsbehörde zu richten. 

Im Zusammenhang mit der EFRE-Förderung sind die 
zentralen EU-spezifi schen Regelungen zu beachten und 
es gilt das Ausgabenerstattungsprinzip.

6.4
Verwendungsnachweisverfahren

Der Verwendungsnachweis ist nach Anlage 4 zu Nr. 10.3 
VVG: Grundmuster 3 – Verwendungsnachweis – zu er-
bringen.

6.5
Zu beachtende Vorschriften

6.5.1
Für die Bewilligung, Auszahlung und Abrechnung der 
Zuwendung sowie für den Nachweis und die Prüfung der 
Verwendung und die ggf. erforderliche Aufhebung des 
Zuwendungsbescheides und die Rückforderung der ge-
währten Zuwendung gelten die VV bzw. VVG zu § 44 
LHO, soweit nicht in diesen Richtlinien Abweichungen 
zugelassen worden sind.

6.5.2
Bei Projekten im Rahmen der EFRE-Förderung sind teil-
weise abweichende EU-spezifi sche Vorschriften zu be-
achten. (Hinweise bei der Bewilligungsbehörde).

6.5.3
Nummer 3.4 des RdErl. des Innenministeriums v. 
25. 4. 2005 (SMBl. NRW. 20020) zur Verhütung und Be-
kämpfung von Korruption in der öffentlichen Verwal-
tung ist zu beachten.

6.6
Die Anlagen 1 – 3 können von den Internetseiten des Mi-
nisteriums und der Bezirksregierungen heruntergeladen 
werden.

7
Schlussbestimmung

Diese Richtlinien treten am 1. 1. 2010 in Kraft und mit 
Ablauf des 31. 12. 2014 außer Kraft.

– MBl. NRW. 2009 S. 512

II.

Jahresabschluss
für das Haushaltsjahr 2009

– Bundeshaushalt –
RdErl. d. Finanzministeriums – I C 1-0071-25.2

v. 23. 10. 2009

Das Rundschreiben des Bundesministeriums der Finan-
zen vom 24. 9. 2009 über den Jahresab schluss für das 
Haushaltsjahr 2009 wird in Kürze im Gemeinsamen Mi-
nisterialblatt der obersten Bundesbehörden veröffent-
licht. Daneben wird das Rundschreiben im Inter-
net (http://zef.bfi nv.de/dokumentationen/index.html) in 
elektronischer Form bereitgestellt. Ich weise die Stellen 
in der Landes- und Kommunalverwaltung, die den 
Bundeshaushalt bewirt schaften, darauf hin, dass 

1.
Auszahlungsanordnungen für das Haushaltsjahr 2009 
den Bundeskassen mit Rücksicht auf die Weihnachtsfei-
ertage und die zwangsläufi ge Mehrbelastung der Kassen 
unmittel bar vor Abschluss des Haushaltsjahres nicht erst 
kurz vor Ende des Haushaltsjahres, son dern frühzeitig, 
und zwar spätestens bis zum 10. Dezember 2009 zuzulei-
ten sind,

2.
In Nummer 3 des vorbezeichneten Rundschreibens Rege-
lungen zum Jahresabschluss im automatisierten Verfah-
ren des Bundes (HKR-Verfahren) enthalten sind, die 
auch für die Titelverwalter von Bedeutung sind. Darüber 
hinaus sind in diesem Abschnitt Ausführun gen zur Über-
nahme der Buchungen über eingegangene Verpfl ichtun-
gen enthalten.

Auf Nummer 1.7 und Nummer 5 des Rundschreibens 
weise ich besonders hin.

Im Einvernehmen mit dem Innenministerium.

– MBl. NRW. 2009 S. 515

Rechnungslegungserlass 2009
- Bundeshaushalt -

RdErl. d. Finanzministeriums – I C 1-0071-25.2
v. 23. 10. 2009

Der Rechnungslegungserlass 2009 des Bundesministeri-
ums der Finanzen wird in Kürze im Gemeinsamen Mi-
nisterialblatt der obersten Bundesbehörden (GMBl.) ver-
öffentlicht. Der Rechnungslegungserlass 2009 wird we-
gen seines großen Umfangs nicht im Ministerialblatt 
Nordrhein-Westfalen abgedruckt. Sonderdrucke der ent-
sprechenden Nummer des GMBl. können vielmehr bei 
der Carl Heymanns Verlag GmbH, Luxemburger Straße 
449, 50939 Köln oder durch den Buchhandel bezogen 
werden. Daneben ist der Rechnungslegungserlass auch 
im Internet (http://zef.bfi nv.de/dokumentationen/index.
html) veröffentlicht.

Die mit der Rechnungslegung und der Aufstellung der 
Haushalts- und Vermögensrechnung für den Bund be-
fassten Dienststellen werden auf die Bezugsmöglichkei-
ten hingewiesen und gebeten, den Rechnungslegungser-
lass 2009 zu beachten, die Abschlussarbeiten sorgfältig 
auszuführen und die festgesetzten Termine einzuhalten.

Zusatz für die Bezirksregierungen:
Ich bitte, die Kreise und kreisfreien Städte zu unterrich-
ten und die hierfür benötigten Abdrucke dieses Runder-
lasses und des Rechnungslegungserlasses, soweit er-
forderlich, selbst herzustellen. Ferner bitte ich die Be-
zirksregierungen Köln und Münster, aus Vereinfa-
chungsgründen auch den Landschaftsverband Rheinland 
bzw. den Landschaftsverband Westfalen-Lippe in 
Kenntnis zu setzen.

– MBl. NRW. 2009 S. 515
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